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Abgrenzung zwischen Sachmangel und konstruktiver Besonder-

heit – Porsche 997

Ein Porsche 911 aus der Modellreihe 997 ist nicht schon deshalb mangelhaft, weil bei ihm auf-

grund einer konstruktiven Besonderheit, die vergleichbare Sportwagen anderer Hersteller nicht

aufweisen, Wasser in den Motorraum gelangen kann. Denn es besteht zwar die Möglichkeit, dass

das Wasser auch den Flachriemen erreicht und diesen durchrutschen lässt, was dann (unter an-

derem) einen Ausfall der Servopumpe zur Folge hat. Es lässt sich aber nicht feststellen, dass es

dazu unter realistischen Bedingungen – zum Beispiel bei Stark- oder Dauerregen oder beim Durch-

fahren größerer Pfützen – kommen wird.

OLG Hamm, Urteil vom 15.10.2015 – 28 U 158/12

Sachverhalt: Die Klägerin, eine Bauunternehmerin, verlangt die Rückabwicklung eines Kaufvertrags

über  einen  Neuwagen  und  behauptet  insbesondere,  dass  die  Servolenkung  des  Fahrzeugs,  eines

Porsche 911 Turbo Cabriolet (Modellschlüssel 997…), bei Nässe nicht ordnungsgemäß funktioniere.

Die Klägerin erwarb von der Beklagte, die ein „Porsche-Zentrum“ betreibt, Anfang 2007 einen Porsche

911 Turbo Coupé.

Nachdem  ihr  Geschäftsführer  beanstandet  hatte,  dass  an  diesem  Fahrzeug  bei  Nässe  Qui-

etschgeräusche am Keilriemen entstünden und bisweilen die Servolenkung komplett ausfalle, wurde

das Coupé unter anderem am 15.11.2007 in der Werkstatt der Beklagten überprüft.  Anschließend

wurde der Klägerin mitgeteilt, dass man das Problem habe nachvollziehen und beheben können. Aus

Sicht  der  Klägerin  war  der  behauptete  Mangel  jedoch  nach  wie  vor  vorhanden,  sodass  sie  am

07.12.2007 den Rücktritt vom Kaufvertrag über das Coupé erklärte und in der Folgezeit eine Klage ge-

gen die Beklagte anhängig machte.

Zwischenzeitlich war das Coupé allerdings während einer Probefahrt, die ein Mitarbeiter der Beklagten

anlässlich eines erneuten Werkstattaufenthalts des Fahrzeugs unternommen hatte, ausgebrannt. In

einem außergerichtlichen Vergleich vom 30.04.2008 einigten sich die Parteien deshalb darauf, dass

die Klägerin eine Gutschrift für das beschädigte Coupé erhalten und bei der Beklagten für 160.880 €

ein Cabriolet erwerben werde, wobei die Gutschrift auf den Kaufpreis für das neue Fahrzeug angerech-

net werde.

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=28%20U%20158/12
https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Der  Geschäftsführer  der  Klägerin  bestellte  das  streitgegenständliche  Cabriolet  am  17.06.2008;  es

wurde der Klägerin am 23.06.2008 übergeben. Der Kaufpreis betrug einschließlich der Kosten für eine

Sonderausstattung 162.331,18 €.

Mit Anwaltsschreiben vom 23.09.2008 rügte die Klägerin, dass auch bei dem Cabriolet bei Nässe die

Servolenkung blockiere,  sodass sich das Fahrzeug nicht  mehr verkehrssicher bewegen lasse,  und

forderte die Beklagte zur Nachbesserung auf.

Nachdem sie diese Aufforderung unter dem 18.03.2009 – erfolglos – wiederholt  hatte,  leitete die

Klägerin am 11.11.2009 ein selbstständiges Beweisverfahren ein, in dem der Kfz-Sachverständige Di-

pl.-Ing. T am 06.07.2011 ein Gutachten erstellte. Darin kam er zu dem Ergebnis, dass durch die im

Bereich des Heckmotors angebrachten Lüftungsschlitze Wasser eindringen und auf den darunter im

Motorraum befindlichen Flachriemen gelangen könne. Der Sachverständige führte aus, dass er durch

eine direkte Bewässerung des Flachriemens bei geöffneter Heckklappe ein Durchrutschen des Flachrie-

mens habe provozieren können. Dadurch sei es zu einem Quietschen und einem Ausfall der Nebenag-

gregate (u. a. der Servolenkung) gekommen. Entsprechendes sei allerdings nicht geschehen, als der

Porsche mit geschlossener Heckklappe durch eine Waschstraße gefahren oder mittels Wasserschlauch

beregnet worden sei, und zwar selbst dann nicht, als man den Wasserschlauch unmittelbar vor die Lüf-

tungsschlitze gehalten habe.

Mit  Anwaltsschreiben  vom  16.04.2012  forderte  die  Klägerin  die  Beklagte  daraufhin  erneut  zur

Nachbesserung auf. Die Beklagte erwiderte unter dem 18.04.2012, dass nach den Feststellungen im

selbstständigen Beweisverfahren kein Sachmangel vorliege und der Klägerin deshalb keine Gewährleis-

tungsansprüche zustünden.

Die  Klägerin  erklärte  sodann  mit  Schreiben  vom  23.04.2012  den  Rücktritt  vom  Kaufvertrag  und

forderte  die  Beklagte  gleichzeitig  (erfolglos)  zur  Rückzahlung  des  Kaufpreises  abzüglich  einer

Nutzungsentschädigung für 40.100 gefahrene Kilometer auf.

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 03.07.2012 abgewiesen, weil im selbstständigen Be-

weisverfahren ein Sachmangel trotz aufwändiger Untersuchungen nicht feststellbar gewesen sei. Die

gegen dieses Urteil gerichtete Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg.

Aus den Gründen: II. … 1. Soweit mit der Berufungsbegründung vorgetragen wird, die Rechtsgrund-

lage für den geltend gemachten Rückzahlungsanspruch sei nicht in den kaufrechtlichen Gewährleis-

tungsvorschriften zu sehen, sondern in einem Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 III BGB), kann

dem nicht gefolgt werden.

http://dejure.org/gesetze/BGB/313.html
https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Entgegen  der  rechtlichen  Würdigung  der  Klägerin  enthielt  der  außergerichtliche  Vergleich  vom

30.04.2008 keine konkrete Vereinbarung über den Erwerb des streitgegenständlichen Fahrzeugs, son-

dern nur die gegenseitige Verpflichtung, zwei Kaufverträge als neue Schuldverhältnisse abzuschließen

– nämlich den über den Rückkauf des beschädigten Coupés und den über den Erwerb eines Cabriolets.

In  Umsetzung  dieser  außergerichtlichen  Einigung  wurde  der  Geschäftsführer  der  Klägerin  am

17.06.2008 bei der Beklagten vorstellig, um dort nach entsprechender Festlegung der Ausstattungsde-

tails  die  verbindliche  Fahrzeugbestellung  zu  unterzeichnen.  Erst  der  aufgrund  dieser  Bestellung

abgeschlossene  Kaufvertrag  war  die  Grundlage  für  die  Auslieferung  des  streitgegenständlichen

Fahrzeugs.

Der Vergleich vom 30.04.2008 enthielt auch keine – stillschweigende – Vereinbarung des Inhalts, dass

für das neue Fahrzeug hinsichtlich eines etwaigen Mangels am Flachriemen nicht die kaufrechtlichen

Gewährleistungsregelungen, sondern eine ausdrückliche vertragliche Einstandspflicht der Beklagten

gelten sollte. Die Beklagte hatte mit Abschluss des Vergleichs aus verständiger Sicht nicht zum Aus-

druck gebracht, dass sie einen etwaigen Konstruktionsfehler im Bereich der Lüftungsschlitze unstre-

itig stellen wolle. Vielmehr ging sie davon aus, dass ein etwaiger Mangel des Porsche 911 Turbo Coupé

im Rahmen des stattgefundenen Werkstattaufenthaltes behoben worden war. Der Vergleichsabschluss

war in erster Linie als Entgegenkommen zu werten, weil das Coupé im Verantwortungsbereich der Bek-

lagten ausgebrannt war und sie sich in der Verpflichtung sah, der Klägerin ein neues Fahrzeug zur Ver-

fügung zu stellen. Dass an diesem neuen Fahrzeug vor der Auslieferung Änderungen an den Lüf-

tungsschlitzen oder an dem Flachriemen vorgenommen werden sollten, um einen etwaigen Konstruk-

tionsfehler zu beheben, war zwischen den Parteien nicht vereinbart.

2. Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Rückzahlung von 100.104,23 €, Zug um Zug

gegen Rückgabe des Porsche 911 Turbo Cabriolet, auch nicht aus §§ 346, 323, 440, 437 Nr. 2, 434, 433

BGB zu … Der am 23.04.2012 erklärte Rücktritt vom Kaufvertrag ist … unwirksam, weil sich nicht fest-

stellen lässt, dass das Porsche 911 Turbo Cabriolet bei Übergabe an die Klägerin einen Sachmangel i. S.

des § 434 BGB aufwies.

Weil – wie soeben ausgeführt – zwischen den Parteien keine Vereinbarung dahin gehend getroffen

wurde,  dass  das  Cabriolet  im  Bereich  der  Lüftungsschlitze  bzw.  des  Flachriemens  eine  spezielle

Beschaffenheit aufweisen sollte, kann die Klägerin die Behauptung der Mangelhaftigkeit nur darauf

stützen, dass das von ihr erworbene Fahrzeug sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und

eine Beschaffenheit aufweist, die bei vergleichbaren Neufahrzeugen nicht üblich ist und so auch nicht

erwartet werden kann (§ 434 I 2 Nr. 2 BGB).

http://dejure.org/gesetze/BGB/346.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/323.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/440.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/437.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/433.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/433.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Für  die  Ermittlung  der  maßgeblichen  Sollbeschaffenheit  ist  als  Vergleichsmaßstab  nicht  die

– inzwischen abgelöste – Porsche-Bauserie 997 heranzuziehen, sondern es ist im Rahmen eines her-

stellerübergreifenden Vergleichs auf den technischen Entwicklungsstand in der gesamten Automobilin-

dustrie abzustellen (BGH, Urt. v. 04.03.2009 – VIII ZR 160/08, NJW 2009, 2056; Reinking/Eggert, Der

Autokauf, 12. Aufl. [2014], Rn. 446).

Dabei verhält es sich im Ausgangspunkt so, dass die Porsche-Bauserie 997 eine konstruktive Besonder-

heit aufweist: Es handelt sich um ein mit 490 PS sehr leistungsstarkes Sportfahrzeug mit Heckmotor,

dessen Wärmeentwicklung unter anderem über Lüftungsschlitze in der Heckklappe gekühlt bzw. abge-

führt  wird.  Diese  Lüftungsschlitze  sind  leicht  zur  Fahrzeugfront  hin  geneigt.  Dadurch  können

Wassertropfen von außen über die Lüftungsschlitze nach innen in den Motorraum tropfen. In dem

dortigen potenziellen Tropfbereich findet sich eine Verschwenkung der beiden Ansaugrohre für die

Frischluft. Diese Verschwenkung bildet eine kleine Öffnung in der Abschottung des Motorblocks. Im

Bereich unterhalb dieser Öffnung verläuft der Flachriemen, der unter anderem die Pumpe antreibt, die

in Abhängigkeit zur Fahrzeuggeschwindigkeit für eine Servounterstützung der Lenkung sorgt.

Allein der Umstand, dass diese konstruktive Besonderheit bei Sportwagen anderer Hersteller nicht

vorhanden ist, begründet für sich betrachtet keinen Sachmangel. Auch der Umstand, dass überhaupt

Wasser in den Motorraum des Porsche gelangt, führt nicht zu einer rechtlich relevanten Negativab-

weichung von der Sollbeschaffenheit. Denn die Normalbeschaffenheit eines Fahrzeugs geht lediglich

dahin,  dass in den Innen- bzw. Kofferraumbereich kein Wasser eindringen darf (Reinking/Eggert,

a. a. O., Rn. 580). Eine wasserdichte Abschottung des Motorraums ist hingegen nicht üblich. Vielmehr

wird der Motorbereich regelmäßig zum Beispiel beim Überfahren regennasser Flächen nass.

Der streitgegenständliche Porsche würde erst dann einen Sachmangel i. S. des § 434 I 2 Nr. 2 BGB

aufweisen, wenn das in den Motorraum gelangende Wasser bei gewöhnlicher Verwendung zu einer

Komforteinbuße durch lautes Quietschen des Flachriemens oder gar zu einem sicherheitsrelevanten

vorübergehenden Ausfall der Servounterstützung der Lenkung führen würde.

Nach den Feststellungen sowohl des Sachverständigen Dipl.-Ing. T als auch des vom Senat wegen sein-

er besonderen Sachkunde regelmäßig beauftragten Sachverständigen Dipl.-Ing. C besteht bei dem stre-

itgegenständlichen Porsche in der Tat die Möglichkeit, dass das in den Motorraum gelangte Wasser

auch den Flachriemen erreicht und diesen durchrutschen lässt, was dann wiederum ein Quietschen

und einen Ausfall der Servopumpe zur Folge hat.

https://autokaufrecht.info/?p=408
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202009,%202056
http://dejure.org/gesetze/BGB/434.html
https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Soweit die Klägerin davon ausgeht, dass allein die von den Sachverständigen beschriebene technische

Möglichkeit solcher Beeinträchtigungen die Mangelhaftigkeit der Kaufsache begründet, ist das allerd-

ings in rechtlicher Hinsicht nicht zutreffend.

In der Rechtsprechung werden zwar Fälle diskutiert,  in denen bereits der Verdacht einer Mangel-

haftigkeit dem Sachmangel als solchem gleichsteht, weil er andere Interessenten vom Erwerb der Kauf-

sache abhalten würde und somit zu einem merkantilen Minderwert führt (Reinking/Eggert, a. a. O.,

Rn. 3287). Das mag beispielsweise bei entsprechenden Motorgeräuschen eines Fahrzeugs zu bejahen

sein (OLG Naumburg, Urt. v. 06.11.2008 – 1 U 30/08, VRR 2009, 62) oder bei einer Überbeanspruchung

des Motors durch Chiptuning (Senat, Urt. v. 09.02.2012 – I-28 U 186/10, DAR 2012, 261, sowie OLG Düs-

seldorf, Urt. v. 16.10.2009 – I-22 U 166/08). In der Rechtsprechung ist auch anerkannt, dass eine Rück-

trittsberechtigung bei sogenannten „Montagsautos“ gegeben ist, bei denen eine Vielzahl aufgetretener

Mängel die Befürchtung rechtfertigt, das Fahrzeug werde auch künftig nicht über längere Zeit frei von

Mängeln sein (BGH, Urt. v. 23.01.2013 – VIII ZR 140/12, NJW 2013, 1523).

Diesen Fallgruppen ist allerdings gemein, dass sich der Verdacht künftiger Funktionsbeeinträchtigun-

gen auf konkret feststellbare Tatsachen stützen lassen muss (BGH, Urt. v. 22.10.2014 – VIII ZR 195/13,

NJW 2015, 544 Rn. 42; Staudinger/Matusche-Beckmann, BGB, Neubearb. 2013, § 434 Rn. 158 f). In die-

sem Zusammenhang bleibt es bei dem Grundsatz, dass die den Verdacht begründenden Tatsachen i. S.

des § 286 ZPO zur sicheren Überzeugung festgestellt werden müssen; nur dann hat der Käufer den ihm

obliegenden Beweis der Mangelhaftigkeit der Kaufsache geführt (Reinking/Eggert, a. a. O., Rn. 3287).

Auch  aus  dem  von  der  Klägerin  angeführten  Urteil  des  OLG  Schleswig  (Urt.  v.  25.07.2008  –

14 U 125/07, NJW-RR 2009, 1065) ergibt sich nichts Gegenteiliges; vielmehr wurde der dortige Mangel

(Quietschen der Bremsen) positiv festgestellt.

Im Streitfall konnten indessen solche gesicherten Erkenntnisse über die von der Klägerin behaupteten

Komfort- und Funktionsbeeinträchtigungen weder aufgrund der Ergebnisse des selbstständigen Be-

weisverfahrens noch aufgrund der im Berufungsverfahren ergänzend veranlassten Beweisaufnahme

festgestellt werden:

Eine  konkrete  Funktions-  oder  Komfortbeeinträchtigung  des  streitgegenständlichen  Fahrzeugs  ist

nicht bereits deshalb zu befürchten, weil bei dem zuvor von der Klägerin erworbenen Porsche 911 Tur-

bo Coupé im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes bei der Beklagten ein Durchrutschen des Flachrie-

mens offenbar zweimal reproduziert werden konnte. Denn bei dem streitgegenständlichen Cabriolet

verhält es sich gerade nicht so, dass die Beklagte den gerügten Mangel festgestellt und daraufhin eine

Nachbesserung vorgenommen hat.

https://autokaufrecht.info/?p=370
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VRR%202009,%2062
https://autokaufrecht.info/?p=6364
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=DAR%202012,%20261
https://autokaufrecht.info/?p=6379
https://autokaufrecht.info/?p=6379
https://autokaufrecht.info/?p=9407
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202013,%201523
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VIII%20ZR%20195/13
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW%202015,%20544
http://dejure.org/gesetze/ZPO/286.html
https://autokaufrecht.info/?p=37
https://autokaufrecht.info/?p=37
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=NJW-RR%202009,%201065
https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Auch der von der Klägerin angeführte Beitrag eines „Onkel Horst“ in einem Internetforum, der eben-

falls Probleme mit dem Flachriemen festgestellt haben will, besagt nichts über den Zustand des von

der Klägerin erworbenen Cabriolets. Immerhin belegt die Klägerin auch nichts dazu, dass sämtliche

oder fast alle Fahrzeuge aus der Porsche-Baureihe 997 bei Nässe nicht gefahren werden können, weil

der Flachriemen durchrutscht. Ein solches Phänomen ist dem Senat auch aus anderen Aktenfällen, die

Porsche 997 betrafen, nicht bekannt.

Damit bilden zunächst nur die persönlichen Angaben des Geschäftsführers der Klägerin einen Anhalt-

spunkt dafür, dass es bei dem streitgegenständlichen Porsche in der Vergangenheit zu Funktionsaus-

fällen gekommen ist. Der Geschäftsführer gab insofern bei seiner Anhörung vor dem Senat – ebenso

wie bereits vor dem Landgericht – an, dass zum Beispiel im Straßenverkehr bei Starkregen beim An-

fahren nach einer  roten Ampel  die  Servolenkung des  Porsche bis  zu 30 Sekunden ausfalle.  Ent-

sprechendes passiere bei der Vorberegnung des Fahrzeugs in einer Waschstraße; auch danach habe er

den Porsche nicht mehr richtig lenken können. Diese Angaben von Klägerseite sind zwar im Rahmen

der Überzeugungsbildung zu berücksichtigen; sie müssen allerdings in Relation gesetzt werden zu den

Feststellungen der beiden im Verlaufe des Rechtsstreits tätig gewordenen Kfz-Sachverständigen.

Dabei verhielt es sich so, dass im Rahmen des selbstständigen Beweisverfahrens vom Kfz-Sachver-

ständigen T zwar ein Durchrutschen des Keilriemens reproduziert werden konnte. Dies geschah allerd-

ings erst, nachdem die Heckklappe geöffnet und in die Öffnung zwischen den Ansaugrohren gezielt

durch einen dicht vorgehaltenen Schlauch Wasser auf den Flachriemen geleitet worden war. Auf eine

solche (Über-)Beanspruchung muss allerdings – wie der Sachverständige T zu Recht festgestellt hat –

ein Pkw nicht ausgelegt sein. Bei geschlossener Heckklappe konnte der Sachverständige hingegen

auch bei gezielter Bespritzung der Lüftungsschlitze mit einem Gartenschlauch ein Durchrutschen des

Flachriemens nicht provozieren.

https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Der vom Senat beauftragte Sachverständige Dipl.-Ing. C konnte zwar auch bei geschlossener Heckk-

lappe ein Durchrutschen des Riemens mit einer entsprechenden Verhärtung der Lenkung hervorrufen,

als er den Porsche am 15.05.2013 eine halbe Stunde lang im Heckbereich mit einem an einer Leiter be-

festigten Gartenschlauch bespritzte. Allerdings konnte der Senat sich nicht davon überzeugen, dass

diese Versuchsanordnung eine gewöhnliche Verwendung des Fahrzeugs widerspiegelte. Dabei muss in

den Blick genommen werden, dass ein Fahrzeug nicht unter jedweden Belastungssituationen wie sonst

üblich funktionieren muss. Vielmehr muss sich ein Fahrzeughalter darauf einstellen, dass ein Pkw

ungewöhnlich reagiert, wenn es besonders belastet wird. Beispielsweise kann es nach einer Hochdruck-

reinigung per Hand oder in einer Waschstraße erforderlich werden, dass zunächst die Funktion der

Bremsen getestet werden muss und diese vorsichtig trockengefahren werden müssen. Auf solche Vor-

sichtsmaßnahmen wird ein Fahrzeugführer bei vielen Waschstraßen hingewiesen.

Deshalb  kam  es  dem  Senat  darauf  an,  eine  möglichst  realitätsnahe  Belastung  des  streitgegen-

ständlichen Fahrzeugs nachzuempfinden. Dafür wurden in einem ersten Schritt anhand der Vorgaben

des Deutschen Wetterdienstes Wassermengen ermittelt, die bei Starkregenereignissen oder auch bei

länger anhaltenden Dauerregen anfallen. Der Sachverständige Dipl.-Ing. C hat anschließend auf Grund-

lage dieser Daten eine Beregnung des Porsche in einer Beregnungsanlage in Fulda vorgenommen.

Dabei  mussten  allerdings  aus  technischen  Gründen  die  für  ein  Starkregenereignis  vorgegebenen

Wassermengen deutlich überschritten werden. Das heißt, das streitgegenständliche Fahrzeug war über

einen Prüfzeitraum von einer Stunde einer Beregnung ausgesetzt,  die praktisch nicht vorkommen

wird.  Gleichwohl  konnte  vom  Sachverständigen  bei  anschließenden  Fahrversuchen  kein

Durchrutschen  des  Flachriemes  festgestellt  werden;  das  streitgegenständliche  Fahrzeug  ließ  sich

vielmehr ohne Geräuschentwicklung fehlerfrei fahren.

Der Senat hat keine Bedenken an der ordnungsgemäßen Durchführung des Beregnungsversuchs. Ent-

gegen der Darstellung der Klägerin – die bei dem Beregnungsversuch nicht zugegen war – wurde nach

den Angaben des Sachverständigen bei seiner Anhörung genau der Bereich der Lüftungsschlitze dauer-

haft und sehr ausgiebig beregnet. Davon konnte der Senat sich auch durch angefertigte Lichtbilder und

eine Videoaufzeichnung des Sachverständigen überzeugen.

https://autokaufrecht.info/?p=18322


autokaufrecht.info — Abgrenzung zwischen Sachmangel und konstruktiver Besonderheit – Porsche 997

https://autokaufrecht.info/?p=18322 8/9

Auch die weitergehende Behauptung der Klägerin, dass der Porsche beim Durchfahren von Waschs-

traßen mitunter nicht  lenkbar sei,  fand bei  der Beweisaufnahme keine Bestätigung.  Der Sachver-

ständige Dipl.-Ing C hat den Porsche vielmehr in drei Waschstraßen jeweils dreimal im Rahmen üblich-

er Waschprogramme reinigen lassen. Obwohl der Sachverständige dabei Waschstraßen ausgesucht

hat, die mit sehr viel Wasser arbeiten, und obwohl er den Heckbereich des Porsche bis zu fünf Minuten

in einem Vorbesprühungsbogen hat stehen lassen, konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Der Sachverständige konnte insbesondere sowohl in den Waschstraßen als auch nach deren Verlassen

problemlos um 90°-Kehren fahren, obwohl der Porsche – wie die angefertigten Lichtbilder belegen –

teils mit Hochdruckdüsen rundum mit großen Wassermengen bespritzt wurde.

Damit haben sich letztlich trotz aufwendiger Beweiserhebung keine konkreten tatsächlichen Anhalt-

spunkte dafür ergeben, dass der streitgegenständliche Porsche bei einer gewöhnlichen Verwendung – -

sei es im Straßenverkehr oder in Waschstraßen – bei Nässe nur eingeschränkt nutzbar ist oder Kom-

fortbeeinträchtigungen in Form von Quietschgeräuschen aufweist.

Der Sachverständige vermochte zwar die von der Klägerin behaupteten Phänomene als technisch denk-

bare Möglichkeit nicht auszuschließen. Er konnte aber umgekehrt auch keine Verdachtsmomente posi-

tiv feststellen, dass es unter realistischen Bedingungen, zum Beispiel bei ausgiebiger Beregnung des

im  Freien  abgestellten  Fahrzeugs  oder  beim  Kontakt  mit  hochspritzendem  Wasser  aus  größeren

Pfützen, zu den von der Klägerin behaupteten Vorfällen kommen wird. Im Gegenteil führte er aus, dass

während des Fahrens ohnehin eher damit zu rechnen sei, dass wegen des Fahrtwinds das Wasser an

den Lüftungsschlitzen vorbeigeleitet werde und dass die Menge des gleichwohl in den Motorraum ge-

langenden Wassers im Bereich des Flachriemens durch Erwärmung und durch Fliehkräfte gering ge-

halten werde.

Vor diesem Hintergrund hat die Klägerin den ihr obliegenden Beweis einer Mangelhaftigkeit des erwor-

benen Fahrzeugs nicht geführt.

3. Damit stehen der Klägerin auch die geltend gemachten Nebenforderungen nicht zu. Die Beklagte

befindet sich ebenso wenig mit der Rücknahme des Fahrzeugs in Verzug …

https://autokaufrecht.info/?p=18322
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Probleme beim Autokauf?

Als spezialisierter Rechtsanwalt helfe ich Ihnen gerne weiter – ganz gleich, ob Sie Käufer oder Verkäufer sind. In-

teressiert? Nutzen Sie das Kontaktformular auf https://autokaufrecht.info/sofortberatung/ oder rufen Sie mich un-

verbindlich an

(0 23 27) 8 32 59-99.

https://autokaufrecht.info/sofortberatung/
https://autokaufrecht.info/?p=18322

